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Betr.:  Einrichtung von zwei Hundeauslaufgebieten im Bezirk Treptow-Köpenick 
 
 
 
Gemäß § 44 BezVG wurde nachfolgender Einwohnerantrag eingereicht und wird hiermit der 
Bezirksverordnetenversammlung gemäß § 54 Abs. 3 S. 2 GO zur Entscheidung vorgelegt:  
 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung Treptow-Köpenick von Berlin möge beschließen: 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, ggf. in Abstimmung mit den Berliner Forsten, zwei 
Hundeauslaufgebiete im Bezirk einzurichten, von denen ein Gebiet in Köpenick und ein 
Gebiet in Treptow liegen sollte. 
 
Begründung: 
Es sollte Hundebesitzern ermöglicht werden, ihre Hunde in dafür festgelegten Arealen frei 
laufen lassen zu können, ohne gegen das Gesetz und die Vorschriften zu verstoßen. Ein 
Hundeauslaufgebiet vermindert Konfliktpotential in Grünanlagen, gerade im Hinblick auf 
Kinder und Nichthundebesitzer. Nach dem Vorbild des Auslaufgebietes im Grunewald könnte 
es darüber hinaus Impulse für die Gastronomie und das Freizeitgewerbe im Bezirk schaffen. 
Regelmäßiger Freilauf von Hunden vermindert außerdem Aggressionen beim Hund und ist 
ein wichtiger Beitrag zum Tierschutz. 
 
Kontaktpersonen der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Einwohnerantrages 
Michaela Pietrzik 
Marcel Frischmuth 
Thomas Steinbrecher 
 
 
 
Berlin, den 19.04.2010 
 
Bezirksverordnetenvorsteher 
Siegfried  S t o c k  
 
 
 
 


